
1. Netzeigentum und Betriebsführung

Die Stadtwerke Schwerte GmbH ist Netzbetreiber des Gas-
versorgungsnetzes im Sinne des § 1 Absatz 1 der NDAV. 
Die Abwicklung von Angeboten, Aufträgen, Abrechnungen 
und Schriftverkehr hat ausschließlich mit der Stadtwerke 
Schwerte GmbH – Abteilung Netz – zu erfolgen.

2. Baukostenzuschuss

2.1 Die Stadtwerke Schwerte GmbH erhebt von dem 
Anschlussnehmer einen Baukostenzuschuss zur teil-
weisen Abdeckung der bei wirtschaftlich effizienter 
Betriebsführung notwendigen Kosten für die Erstellung 
oder Verstärkung von Verteilungsanlagen im Sinne von 
§ 11 der NDAV. Der Baukostenzuschuss beträgt 50 % der 
ansetzbaren Kosten. Die Baukostenzuschüsse errechnen 
sich aus den Kosten für die Erstellung von der örtlichen 
Versorgung dienenden Verteilungsanlagen, soweit sie sich 
gemäß § 11 Absatz 1 der NDAV ausschließlich dem Ver-
sorgungsbereich zuordnen lassen, in dem der Anschluss 
erfolgt. Lassen sich Verteilungsanlagen mehreren Versor-
gungsbereichen zuordnen, werden die Kosten dieser An-
lagen den Versorgungsbereichen anteilig zugeordnet. Der 
Versorgungsbereich richtet sich nach der versorgungsge-
rechten Ausbaukonzeption für die örtlichen Verteilungs-
anlagen, die auch von behördli-chen Planungsvorgaben 
wie Flächennutzungsplan oder Bebauungsplan bestimmt 
werden kann.

2.2 Der Anschlussnehmer zahlt einen weiteren Bau-
kostenzuschuss, wenn er seine Leistungsanforderung 
erheblich erhöht und dadurch eine Veränderung am 
Netzanschluss erforderlich wird. Als Veränderung gilt:
a) Herstellen eines neuen Netzanschlusses
b) Verändern des Leitungsquerschnittes
c) � �Austauschen der Regleranlagen zum Zwecke der 

Druck- und Leistungserhöhung.
Voraussetzung für einen weiteren Baukostenzuschuss ist 
im Übrigen, dass die Stadtwerke Schwerte GmbH für 
erhöhte Leistungsanforderungen ihre örtlichen Vertei-
lungsanlagen verstärkt.
      

3. Netzanschluss

3.1 Jedes Grundstück, das eine selbstständige wirt
schaftliche Einheit bildet bzw. jedes Gebäude, dem 
eine eigene Hausnummer zugeteilt ist, ist über einen 
eigenen Netzanschluss an das Gasversorgungsnetz  
anzuschließen, soweit keine berechtigten Interessen 
des Anschlussnehmers entgegenstehen.

3.2 Der Anschlussnehmer stellt mit einem ihm zuvor 
zur Verfügung gestellten Formular den Antrag auf An-
schluss an das Gasversorgungsnetz. Diesem Antrag 
sind maßstabsgerechte Grundrisszeichnungen und ggf. 
die gesamten Projektunterlagen für die Verbrauchs-
anlagen beizufügen sowie ein amtlicher Lageplan im 
Maßstab 1:250, 1:500 oder 1:1000. Die Stadtwerke 
Schwerte GmbH bietet anschließend schriftlich den 
Anschluss an das Verteilungsnetz bzw. die Veränderung 
des Netzanschlusses unter Benennung der Kosten für 
den Netzanschluss, die Inbetriebnahme und den Bau-
kostenzuschuss an. Der Anschlussnehmer schließt mit 
der Stadtwerke Schwerte GmbH daraufhin einen schrift-
lichen Vertrag zur Herstellung bzw. Veränderung des 
Netzanschlusses.

3.3 Die Kosten für die Erstellung oder Veränderung des 
Netzanschlusses werden dem Kunden von der Stadt-
werke Schwerte GmbH in Abhängigkeit von Anschluss-
größe und Anschlusslänge berechnet.

3.4 Bei der Ermittlung der Hausanschlusslänge gilt grund-
sätzlich die Entfernung zwischen Gebäudeeinführung und 
Straßenmitte als Berechnungsgrundlage. Bei Anschluss-
längen für in einem Wendehammer gelegene Gebäude wird 

für die Strecke zwischen Grundstücksgrenze und Haupt-
leitung grundsätzlich der Berechnungsmaßstab angesetzt, 
der für die Anlieger der Zubringerstraße gilt.

3.5 Muss die Stadtwerke Schwerte GmbH für Netzan-
schlüsse in Grundstücken, die dem öffentlichen Verkehr 
gewidmet sind, eine Gebühr oder eine Entschädigung 
entrichten, so hat der Anschlussnehmer diese Gebühr 
der Stadtwerke Schwerte GmbH zu erstatten.

3.6 Wenn der Netzanschluss aus Gründen, die der An-
schlussnehmer zu vertreten hat, mehr als vier Monate 
nach Erteilung des Auftrags hergestellt werden soll, ist 
ein neues schriftliches Angebot der Stadtwerke Schwerte 
GmbH erforderlich.

3.7 Der Beginn der Verlegearbeiten erfolgt in der Regel in 
Abstimmung mit dem Kunden innerhalb von vier Wochen 
nach Auftragserteilung unter folgenden Voraussetzungen:
3.7.1 Die Eintragung eventuell notwendiger Grunddienst-
barkeiten und Leitungsrechte der Beteiligten liegt vor.
3.7.2 Bei Beginn der Verlegearbeiten müssen sämtliche 
notwendigen Arbeitsräume frei von Baumaschinen, Ma-
terialien etc. sein. Sollten sich im Arbeitsraum Bauge-
rüste befinden, sind diese entweder zu entfernen oder 
schriftlich deren Standsicherheit zu gewähren. Es ist 
dafür Sorge zu tragen, dass sich während der Verlegear-
beiten weder Personen noch Materialien auf dem betrof-
fenen Gerüstabschnitt befinden. Das anzuschließende 
Gebäude oder der Hausanschlussraum muss zum Zeit-
punkt der Verlegearbeiten bereits verschließbar sein. Sind 
vom Kunden bzw. dessen Beauftragten terminlich ver-
einbarte Verlegearbeiten aufgrund nicht erbrachter Vorlei-
stungen nicht möglich, so trägt der Anschlussnehmer die 
Kosten für eventuelle Mehraufwendungen der Stadtwerke 
Schwerte GmbH bzw. dessen beauftragten Dritten.
3.7.3 Sollten die tatsächlichen Verhältnisse bezüglich 
Grundstücksfrontlängen, Gebäudeeinführung, vorhandene 
Verteilungsleitungen usw. von denjenigen abweichen, 
die die Stadtwerke Schwerte GmbH ihrem Angebot zu 
Grunde gelegt hat, behält sich die Stadtwerke Schwerte 
GmbH eine Vertragsanpassung vor.

3.8 Der Netzanschluss (§ 8 NDAV) steht im Eigentum 
der Stadtwerke Schwerte GmbH.

3.9 Die Stadtwerke Schwerte GmbH ist berechtigt, den 
Netzanschluss vom Verteilungsnetz zu trennen und ganz 
oder in Teilen aus der Versorgungstrasse zu entfernen, 
wenn das Vertragsverhältnis abgelaufen ist.

3.10 Angaben zu Brennwerten unter Berücksichtigung 
der nach anerkannten Regeln der Technik zulässigen 
Schwankungen bei einem Ruhedruck von 20 mbar hin-
ter dem Zähler im Gasversorgungsnetz der Stadtwerke 
Schwerte GmbH:
Schwerte-Westhofen:	 etwa 11,067 (H-Gas)
restliches Versorgungsgebiet: etwa 9,838 (L-Gas)

3.11 Angaben zum Ruhedruck im Gasversorgungsnetz 
der Stadtwerke Schwerte GmbH:
Die Ortsteile Westhofen, Ergste, Wandhofen, Schwerte 
Holzen und Schwerte Innenstadt werden mit einem 
Versorgungsdruck von 50 bis 70 mbar versorgt. Die Ge-
werbegebiete Binnerheide und Schwerte Ost, die Netz-
leitung zur JVA Schwerte und die Ortsteile Villigst und 
Geisecke werden aus einem Mitteldrucknetz versorgt. Der 
Versorgungsdruck in Villigst und im Gewerbegebiet Bin-
nerheide liegt bei 800 mbar. Der Ortsteil Geisecke wird 
mit 550 mbar und die JVA mit 200 mbar versorgt. Der 
Ruhedruck hinter dem Zähler beträgt etwa 20 mbar.

4. Inbetriebsetzung

4.1 Die Inbetriebsetzung erfolgt nach Fertigstellung 
des neuen oder geänderten Netzanschlusses und Vor-
lage des ausgefüllten und von allen Beteiligten rechts-
verbindlich unterschriebenen Formulars „Antrag auf 
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Gasversorgung“ durch die Stadtwerke Schwerte GmbH 
oder deren Beauftragte zugleich mit der Anbringung des 
Zählers.
Dies gilt auch für erneute Inbetriebsetzungen nach Än-
derungen an der Kundenanlage.
Voraussetzung für die Inbetriebnahme ist die Einhaltung 
der technischen Anforderungen, die den jeweils gültigen 
„Technischen Anschlussbedingungen“ (Anlage 1 dieser 
Ergänzenden Bedingungen) entsprechen müssen.
Ist eine vom Anschlussnehmer beantragte Inbetriebset-
zung aufgrund festgestellter Mängel an der Kundenan-
lage nicht möglich, so trägt der Anschlussnehmer für 
diesen und jeden weiteren vergeblichen Inbetriebset-
zungsversuch die Kosten.

4.2 Die Inbetriebsetzung der Kundenanlage ist in der 
Regel von der vollständigen Bezahlung der gesamten 
Netzanschlusskosten (Netzanschluss, Baukostenzu-
schuss) abhängig.

4.3 Die Kundenanlage darf nur von Fachunternehmen 
errichtet werden, die in einem Installateurverzeichnis 
eines Versorgungsunternehmens eingetragen sind.

4.4 Sollte der Entstörungsdienst der Stadtwerke Schwerte 
GmbH bzw. hierzu beauftragte Dritte bei einem vom 
Kunden veranlassten Einsatz feststellen, dass die ge-
meldete Störung aus dem Bereich der Kundenanlage 
resultiert, so hat der Kunde die der Stadtwerke Schwerte 
GmbH entstandenen Kosten zu tragen.

5 Ablesung
 
5.1 Die Zählerablesung erfolgt monatlich oder in an-
deren Zeitabständen, die jedoch 12 Monate nicht we-
sentlich überschreiten werden, durch die Stadtwerke 
Schwerte GmbH bzw. deren Beauftragte. Bei Fernaus-
lesbaren Zählern kann die Ablesung automatisch peri
odisch durchgeführt werden. Die Messwerte werden 
elektronisch gespeichert.

6 Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen

6.1 Wenn nach den Umständen des Einzelfalles Grund 
zur Annahme besteht, dass der Anschlussnehmer seinen 
Zahlungsverpflichtungen nach Ziffern 2 – 4 nicht oder 
nicht rechtzeitig nachkommt, erhebt die Stadtwerke 
Schwerte GmbH angemessene Vorauszahlungen

6.2 Werden von einem Anschlussnehmer mehrere Netz-
anschlüsse beauftragt, erhebt die Stadtwerke Schwerte 
GmbH auf die Netzanschlusskosten und die Baukosten-
zuschüsse angemessene Abschlagszahlungen.

7 Zahlungsverzug

7.1 Die Kosten aufgrund eines Zahlungsverzugs, einer 
Unterbrechung des Anschlusses und der Anschlussnut-
zung sowie der Wiederherstellung des Anschlusses und 
der Anschlussnutzung sind vom Anschlussnehmer und/
oder vom Anschlussnutzer zu ersetzen.

8 Inkrafttreten

Die Ergänzenden Bedingungen treten unter Berücksich-
tigung der Übergangsregelungen der NDAV (§ 29 NDAV) 
mit Wirkung vom 01.07.2007 in Kraft.
Die NDAV, die Ergänzenden Bedingungen und die Tech-
nischen Anschlussbedingungen werden auf Verlangen 
unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Schwerte, den 15.06.2007
Stadtwerke Schwerte GmbH
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